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Ebenso Verwaltungsgericht Stuttgart 0IG Stuttgart), Urteil vom 05. Februar 2009 - 4 K 1604/08 

-, juris. 

Da die damit einschlägige Richtlinie 20bo/78/EG des Rates nicht bis zum 02. Dezember 2003 

. (vgl. deren Artikel 18) umgesetzt worden ist, kann sich ein einzelner Betroffener seitdem unmit­

telbar auf deren Artikel 1 und 2 berufen, der eine unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung 

~. a. wegen der sexuellen Aüsrichtung verbietet. Infolge der Verletzung dieses Diskriminie­

rungsverbots kann der Kläger die gleiche Behandlung wie die Vergleichsgruppe verlangen, 

ebenso wie es bei Artikel 141 EG hinsichtlich des gemeinschaftsrechtlichen Gebots der Ent­

geltgleichheit für Männer und Frauen der Fall ist. 

Vgl. dazu OVG NRW, Beschluss vom 29. September 2008 - 6 A 2261/05 -, juris; VG Stuttgart, 

Urteil vom 05. Februar 2009, a.a.O.; Streinz, EUV/EGV, Art. 141 EGV Rn. 7 m.w.N. 

Der Kläger wird wegen eines in Artikel 1 der Richtlinie 2000178/EG genannten Grundes, näm­

lich seiner durch die Begründung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft dokumentierten 

sexuellen Ausrichtung, L$.d. Artikels 2 Abs. 1 und 2 a) der Richtlinie diskriminiert, da er im 

Rahmen seines Dienstverhältnisses und damit in einer vergleichbaren Situation wie verheiratete 

Beamte eine weniger günstige Behandlung als jene erfährt, indem er geringer als verheiratete 

Beamte besoldet wird. 

Eine "vergleichbare Situation"verheirateter und in eingetragener Lebenspartnerschaft lebender 

Beamter liegt vor. 

Das Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz - LPartG) 

ermöglicht es Personen gl~ichen Geschlechts, in einer formal auf Lebenszeit begründeten Für­

sorge- und Einstandsgemeinschaft zu leben. Die Möglichkeit einer Eheschließung besteht für 

Personen gleichen Geschlechts damit nicht; es wurde vielmehr ein aliud, ein anderes familien­

rechtliches Institut geschaffen. Die Bedingungen der Lebenspartnerschaft wurden denen der 

. Ehe angeglichen, sind aber nicht identisch. 

Bei der Prüfung, ob sich ein verpartnerter Beamter in einer "vergleichbaren Situation" LS.d. Arti­

kel 2 Abs. 2 a) der Richtlinie 2000/78/EG wie ~in verheirateterBeamter befindet, ist nur darauf 
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abzustellen, ob sich Lebenspartner und Ehegatten konkret im Hinblick auf die fragliche Leis­

tung, hier also in Bezug auf den Fami.lienzuschlag, in einer vergleichbaren Situation befinden, 

vgl. EuGH, Urteil vom 01. April 2008 - N. ,. C-267/06 -, ZBR 2008, 375, Rn. 72 der Entschei­

dung, auch in juris; Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht (OVG SH), Urteil vom 22. 

Juli 2008 -3 LB 13/06 -, juris; im Ergebnis ebenso Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Be­

schluss vom 07. Juli 2009 - 1 BvR 1164/07 -, juris Rn. 100, 106 ff. 

Dies ist der Fall. 

Der Familienzuschlag nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 BBesG knüpft an das bloße Bestehen der Ehe 

unddie daraus resultierende gegenseitige Unterhaltspflicht der Ehegatten an. Erist, wie bereits 

ausgeführt, ein Besoldungsbestandteil, dem eine soziale, nämlich familienbezogene Aus­

gleichsfunktion zukommt. Der Familienzuschlag der Stufe 1 soll einen pauschalen Beitrag zur 

Deckung des Mehrbedarfs leisten, der bei verheirateten Beamten aufgrund des gemeinsamen 

. Hausstandes mit dem Ehegatten anfällt, während der kinderbezogene Teil des Familienzu­

schlags (Stufe 2) dazu bestimmt ist, den von Kindern verursachten Mehrbedarf zu decken. 

Dementsprechend haben geschiedene Beamte nur dann Anspruch auf Familienzuschlag, wenn 

sie aus der Ehe - weiter - zum Unterhalt verpflichtet sind (§ 40 Abs. 1 Nr. 3 BBesG). Auf das 

Bestehen eines konkreten Unterhaltsbedarfs beim Ehegatten kommt es bei der Gewährung des 

Familienzuschlags nicht an. Hinsichtlich dieses pauschal unterstellten Mehraufwandes und hin­

sichtlich der Förderung der Unabhängigkeit des Beamten, die mit dem ehegattenbezogenen 

Anteil nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 BBesG erreicht werden soll, befinden sich Lebenspartner, die ge­

mäß § 5 LPartG einander in gleicher Weise unterhaltspflichtig sind wie Ehepartner, in einer ver­

gleichbaren Situation wie Eheleute. 

Vgl. OVG,SH, Urteil vom 22. Juli 2008, a~a.O.; VG Stuttgart, Urteil vom 05. Februar 2009, a.a.O. 

Eine vergleichbare Situation von Ehegatten und Lebenspartnern lässt sich auch nicht im Hin- . 

blick darauf verneinen, dass § 40 Abs. 1 Nr. 1 BBesG "in Anknüpfung an die verfassungsrecht­

liche Wertung in Art. 6 Abs. 1 GG ( ... ) den in der Lebenswirklichkeit anzutreffenden typischen 

Befund <berücksichtigt>, dass in der Ehe ein Ehegatte namentlich wegen der Aufgabe der Kin­

dererziehung und hierdurch bedingter Einschränkungen bei der eigenen Erwerbstätigkeit tat­

sächlich Unterhalt vom Ehegatten erhält und so ein erweiterter Alimentationsbedarf entsteht", 

während der Gesetzgeber bei der eingetragenen Lebensp,artnerschaft "in der Lebenswirklichkeit 
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keinen typischerweise bestehenden Unterhaltsbedarf gesehen <hat>, der eine rechtliche 

Gleichstellung nahe legen könnte." 

So noch BVerfG, Beschluss vom 06. Mai 2008 - 2 BvR 1830/06 -, NJW 2008,2315 = ZBR 

2008, 379, auch in juris. 

Diese Differenzierung ist schon deshalb nicht tragfähig, weil der Familienzuschlag der Stufe 1; 

wie bereits dargelegt, an einen pauschal unterstellten Mehraufwand bei Führung eines gemein:­

samen Hausstandes und die gegenseitige Unterhaltspflicht der Ehepartner anknüpft und - im 

Unterschied zu dem an die Existenz von Kindern geknüpften Familienzuschlag der Stufe 2-

gerade keinen konkreten Bedarf voraussetzt. Die Kammer teilt insoweit die Auffassung des 

Verwaltungsgerichts Stuttgart, dass der Familienzuschlag nur wegen· der bestehenden, auf 

Dauer angelegten Partnerschaft - die aber bei Lebenspartnern in der gleichen Erwartung der 

Dauerhaftigkeit wie bei Ehegatten eingE3gangen wird- gewährt wird und nichts mit der Erwar­

tung zu tuh hat, dass aus der Ehe einmal Kinder hervörgeh~n oder adoptiert werden. "Das Bild 

einer Ehe, die automatisch·und im Regelfall auf Kinder angelegt ist, ist mit den gegenwärtigen 

~esellschaftlichen Verhältnissen in dieser Pauschcdität nicht mehr vereinbar." 

Vgl. VG Stuttgart, Urteil vom 05. Februar 2009, a.a.O., juris Rn. 23. 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat inzwischen klargestellt, dass die "Rechtfertigung der 

Privilegierung der Ehe, und zwar auch der kinderlosen Ehe ( ... ), insbesondere wenn man sie 

getrennt vom Schutz der Familie betrachtet, in der auf Dauer übernommenen, auch rechtlich 

verbindlichen Verantwortung für den Partner" liegt, und weiter ausgeführt: "In diesem Punkt 

unterscheiden sich eingetragene Lebenspartnerschaft un~ Ehe aber nicht. Beide sind auf Dauer 

angelegt und begründen eine gegenseitige Einstandspflicht." 

Vgl. BVerfG, Beschluss vom 07. Juli 2009 - 1 BvR 1164/07 -,juris Rn. 102. 

Des Weiteren ist auch eine verfassungsrechtlich zulässige und geforderte Förderung von Eltern 

nicht auf verheiratete Eltern beschränkt, sodass auch dies eine Privileg.ierung der Ehe gegen­

über der eingetragenen Lebenspartnerschaft nicht rechtfertigen kann. 

Vgl. erneut BVerfG, Beschluss vom 07. Juli2009, a.a.O. juris Rn. 103. 
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Der Kläger befindet sich nach allem im Hinblick auf den fraglichen Familienzuschlag der Stufe 1 

in einer mit Ehegatten vergleichbaren Situation. 

Indem ihm ungeachtet dessen der Familienzuschlag vorenthalten wird, wird er wegen seiner 

sexuellen Ausrichtung diskriminiert. 

Die Nichtgewährung des Familienzuschlags beruht nicht - nur - darauf, dass sich der Kläger als 

eingetragener Lebenspartner in einem anderen Familienstand als ein verheirateter Beamter 

befindet; insoweit hindert der Erwägungsgrund 22 der Richtlinie 2000/78/EG, nach der einzeI­

staatliche Rechtsvorschriften über den Familienstand und davon abhängige Leistungen unbe­

rührt bleiben, deren Anwendung nicht. 

So aber noch BVerwG, Urteil vom 15. November 2007 - BVerwG 2 C 33.06 -, a.a.O. 

Der Familienzuschlag der Stufe 1 wird nämlich nicht allein aufgrund des Familienstandes des 

Beamten gewährt, sondern,. wie bereits dargelegt, um der mit der Ehe übernommenen Unter­

haltspflicht und den zur Führung eines gemeinsamen Hausstandes erforderlichen Mehraufwen­

dungen Rechnung zu tragen. 

Vgl. erneut VG Stuttgart, Urteil vom05. Februar 2009, a.a.O., juris Rn. 24. 

Dementsprechend hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass Vorschriften zur Hinter­

bliebenenversorgung, die zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft unterscheiden, einen Le­

benspartner aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminieren. 

Vgl. EuGH, Urteil vom 01. April 2008 - N. - C-267/05 -, ZBR 2008, 375. 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in 

seiner Entscheidung vom 07. Juli 2009 angeschlossen und ,ausgeführt: 

"Die Sichtweise ( ... ), dass der das Differenzierungskriterium bildende Familienstarid den Betrof­

fenen unabhängig von ihrer sexuellen Orientie~ung zugänglich sei, ist zu formal undwird der 

Lebenswirklichkeit nicht gerecht. Es ist zwar rechtlich zulässig, dass heterosexuell orientierte 
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Menschen gleichen Geschlechts eine eingetragene Lebenspartnerschaft schließen und hom?­

sexuell orientierte Menschen unterschiedlichen Geschlechts heiraten. Dass der Gesetzgeber.· 

wegen der Achtung der Intimsphäre der Beteiligten darauf verzichtet hat, eine Geschlechtsge-

. meinschaft zur Voraussetzung zu machen und die jeweilige sexuelle Orientierung vor Eingehen 

einer Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft zu überprüfen, ändert jedoch nichtsdaran, 

dass qas Institut der eingetragenen Lebenspartnerschaftsich nach der Intention des Gesetzge­

bers angleichgesohlechtlich orientierte Menschen richtet und in der Lebenswirklichkeit von die­

sen auch zur Begründung einer rechtlich abgesicherten dauerhaften Paarbeziehung genutzt 

wird. 

Diese Zielrichtung des Lebenspartnerschaftsgesetzes ergibt sich schon aus seiner Benennung 

in der Langform (Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemein­

schaften). ( ... ) Der Gesetzgeber wollte homosexuellen Personen erstmals Rechte zuerkennen, 

die ihnen zu einer besseren Entfaltung ihrer Persönlichkeit verhelfen und die zum Abbau lang:­

dauernder Diskriminierungen führen sollten (vgl. BVerfGE 104, 51 <60>; 105,313 <314». Die 

Begründung des Gesetzentwurfs führt zudem aus, dass im Anschluss an eine entsprechende 

Aufforderung des Europäischen Parlaments angestrebt wird, die ungleiche Behandlung von 

Personen mit gleichgeschlechtlicher Orientierung zu vermeiden, und dass dieses Anliegen mit 

dem Lebenspartnerschaftsgesetz "hinsichtlich gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften 

umgesetzt" werden soll (vgl. BTDrucks 14/3751, S.33). Nicht nur die Ehe, sondern auch die 

. eingetragene Lebenspartnerschaft ist nach derVorstellung des Gesetzgebers also typischer­

weise eine auch sexuelle Gemeinschaft. ( ... ) 

Von Bestimmungen, die die Rechte eingetragener Lebenspartner regeln, werden daher typi­

scherweise homosexuelle Menschen erfasst, und von solchen, die die Rechte von Ehegatten 
.. . . . , 

regeln, heterosexuelle Menschen. Werden Ehe und Lebenspartnerschaft hinsichtlich der Hin-

terbliebenenversorgung unterschiedlich behandelt, findet mithin eine Ungleichbehandlung auf­

grund der sexuellen Orientierung statt (vgl. zur Benachteiligung wegen der sexuellen Ausrich­

tung im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Buchstabe a der Rahmenrichtlinie bzw. § 1 AGG: EuGH, Urteil 

vom 1. April 2008 - N. - C-267/06 - ABI. EU 2008, Nr. C 128, 6; BAG, Urteil vom 14 .. Januar 

2009 - 3 AZR 20/07 -, NZA 2009, S. 489 <492»." 

Vgl. Bundesverfassungsgericht(BVerfG), Beschluss vom 07. Juli 2009 -1 BvR 1164/07 -, juris 

Rn. 89.ff. 
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Dass sich diese Entscheidung nicht auf einen Beamten, sondern auf einen Arbeitnehmer bezo­

gen hat, ändert an ihrer Relevanz auch für das vorliegende Verfahren ebenso wenig wie die 

Tatsache, dass es dort um die Gewährung von (Hinterbliebenen-)W. ging. 

Da der Familienzuschlag den Mehraufwand wegen einer lebenslangen Partnerschaft und die 

damit einhergehende gesetzliche Unterhaltspflicht ausgleichen soll, ist Grund für die Diskrimi­

nierung also nicht der Familienstand des Beamten, sondern seine sexuelle Ausrichtung. 

So ausdrücklich auch OVG SH, Urteil vom 22. Juli 2008, a.a.O.; Verwaltungsgericht Stuttgart, 

Urteil vom 05. Februar 2009, a.a.O. Rn. 21 unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EuGH; 

a.A. BVerwG, .Urteil vom 26. Januar 2006, a.a.O., VGH BW, Urteil vom 13. Oktober 2004, 

a.a.O., und Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Urteil vom 20.Juni 2007 - 1 K 1222/07 -, a.a.O. 

Dementsprechend hat auch das Bundesverwaltungsgericht inzwischen die Revision in einem 

gleichgelagerten Verfahren zugelassen, um "zur Klärung der Frage beizutragen, ob § 40 Abs. 1 

Nr. 1 BBesG mit der Verbot der Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung vereinbar ist." 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 26. Mai 2009 - BVerwG 2 B 80.08 -, juris." 

Dieser Begründung ist nichts hinzuzufügen. 

Die Klägerin wird, wie dargelegt, wegen ihrer sexuellen Ausrichtung diskriminiert, soweit 

ihr nicht,. in derselben auf den Familienzuschlag der Stufe 1 gerichteten Situation wie 

verheiratete Beamte, der Familienzuschlag der Stufe 1 gewährt wird. Verstoßen § 39 

Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 40 Abs. 1 Nr. 1 BBesG aber gegen die Richtlinie 2000/78/EG, 

steht der Klägerin seit Eingehen der Lebenspartnerschaft ein Anspruch auf Gleichbe­

handlung zu. Dies ergibt sich daraus, dass die Umsetzung der Richtlinie 2000/78/EG 

bis zum 01.12.2003 zu erfolgen hatte (Art. 18 der Richtlinie). Damit kann sich ab diesem 

Zeitpunkt der Einzelne auf das Gebot der Nichtdiskriminierung nach Art. 2 Abs. 1 der 

Richtlinie berufen. Ferner kann der Diskriminierte die gleiche Behandlung wie die Ver­

gleichsgruppe - hier: verheiratete Beamte - verlangen (vgJ. VG Sigm(iringen, Urteil vom 

19.01.2010 - 3 K 1552/08). 

Daher hat die Klägerin wie beantragt Anspruch auf Zahlung des Familienzuschlags der 

Stufe 1 ab dem Zeitpunkt ihrer Verpartnerung. 
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Da sich der Anspruch der Klägerin unmittelbar aus der Richtlinie 2000/78/EG ergibt, 

kommt es entgegen der Auffassung der Beklagten nicht darauf an, ob dem Gesetz zur 

Anpassung der RechtsteIlung Von Lebenspartnerschaften eine .zeitliche Rückwirkung zu 

entnehmen ist, oder nicht. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

Die Entscheidung über die Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i. V. m. den §§ 708 

Nr.11, 711 ZPO. 

Die Berufung wird zugelassen, weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

§ 124 a Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO. 

Die Festsetzung des Streitwerts folgt aus §§ 1 Nr. 2, 52 Abs. 3 GKG uriderrechnet sich 

aus der Addition des für die Dauer von 55 Monaten jeweils beantragten Familienzu­

schlags der Stufe 1 gemäß der jeweils geltenden Anlage Vzum BBesG [(29 x 105,28 

Euro = 3.053,12) + (12 x108,54 Euro = 1.302,48 Euro) + (12 x 111,58 Euro = 1.338,96 

Euro) + (2 x 114,38 Euro = 228,38 Euro) =.5.923,32 Euro]. 

Rechtsmittelbelehrung 

,.. ., 

Gegen dieses Urteil, mit Ausnahmeq~rStreitwertfestset~ung,~tenfden Beteiligten die Berufung zu, weil 

sie von dem erkennenden Gerichtzugelasseriword~m ist. 

Gegen die Streitwertfestsetzung steht den Beteiligten die Beschwerde zu, wenn der Wert des Be­

schwerdegegenstandes 200 Euro übersteigt oder wenn sie das Gericht, das die angefochtene Entschei­

dung erlassen hat, in dem Beschluss zugelassen hat. Sie ist nur innerhalb von sechs Monaten, nachdem 

die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, 

zulässig. Soweit derStreitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt wird,kann die 

Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungs­

beschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist bei dem· 
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Verwaltungsgericht Wiesbaden 

Mainzer Straße 124 

65189 Wiesbaden 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegeri. 

Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich eingereicht oder zu 

Protokoll der Geschäftsstelle abgegeben werden, § 68 Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 66 Abs. 5 Satz 1 GKG. 

Für den Fall einer Bevollmächtigung gelten die Regelungen der für das zugrunde liegende Verfahren 

geltenden Verfahrensordnung entsprechend, § 68 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 66 Abs. 5 Satz 2 GKG. 

Bei den hessischen Verwaltungsgerichten und dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof können elektro­

nische Dokumente nach Maßgabe der Verordnung der Landesregierung über den elektronischen 

Rechtsverkehr bei hessischen Gerichten und Staatsanwaltschaften vom 26. Oktober 2007 (GVBI.I, S. 

699) eingereicht werden. Auf die Notwendigkeit der qualifizierten digitalen Signatur bei Dokumenten, die 

einem schriftlich zu unterzeichnenden Schriftstück gleichstehen, wird hingewiesen (§ 55a Abs. 1 Satz 3 

VwGO). 

Grünewald-Germann 


